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 Veröffentlicht am 27.05.2004

Norm

ArbVG §96a Abs1 Z1

Rechtssatz

Für die Frage der "vorgesehenen Verwendung" ist der Leistungsumfang des konkret eingesetzten Programmpakets

entscheidend. Die Beurteilung hat daher anhand des gesamten installierten Systems zu erfolgen, dessen Grundlagen

dem Betriebsrat offenzulegen sind.
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